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• Das vorliegende Preisblatt ist vollständig auszufüllen und zu unterzeichnen. Eintragungen dürfen 

nur an den vorgesehenen Stellen erfolgen. Bei Stellen mit „☐“ ist jeweils das nach Auffassung 

des Auftraggebers Zutreffende gekennzeichnet. Meint ein Bieter, es sei eine Änderung und 

Ergänzungen erforderlich, so ist dies in den Platzhaltern zu erläutern oder in einem gesonderten 

Blatt näher zu erläutern. 

• Ein nicht vollständig ausgefülltes oder nicht unterzeichnetes Preisblatt kann nicht gewertet 

werden. 

 

1.  Zahl der Objekte 

☐      1     Objekt (Anmerkung: Auffassung der Vergabestelle) 

 

Nach unserer Einschätzung werden mehr als ein Gebäude im Sinne der §§ 33ff. HOAI zu 

planen sein. Wir halten dazu folgende Honorarregelung für richtig: 

 

☐             Objekte, aber gemeinsame Abrechnung, § 11 Absatz 1 Satz 2 HOAI  

 

☐             Objekte, getrennte Abrechnung, § 11 Absatz 1 Satz 1 HOAI 

 (Begründung für getrennte Abrechnung beifügen) 

 

2.  Anrechenbare Kosten  

Die Ermittlung der anrechenbaren Kosten erfolgt auf Grundlage der vorläufigen 
Grobkostenschätzung: 

Maßnahme / Ausgabeart Teilsumme in € (netto, gerundet) 

KG 200 – Herrichten und Erschließen 0,00 

KG 300 – Bauwerk – Baukonstruktion 210.000,00 

KG 400 – Bauwerk – technische Anlagen  80.000,00 

KG 500 – Außenanlagen  0,00 

KG 600 – Ausstattung und Kunstwerke 0,00 

Dieser Betrag ist ein vorläufiger Rechenposten zur Herstellung der Vergleichbarkeit der 

Angebote. Maßgeblich für das letztlich zu zahlende Honorar sind die anrechenbaren Kosten, 

die sich aus der Kostenberechnung im Anschluss der Entwurfsplanung (LPH 3) ergeben. 
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3.  
 

Honorarzone 

☐   IV (Anmerkung: Auffassung der Vergabestelle) 

☐                    (Wir fügen dazu eine Begründung nebst Punktebewertung gemäß § 35 HOAI als 
Anlage zu diesem Preisblatt bei.) 
 

4.  
 

Mitzuverarbeitende Bausubstanz 

 

☐ Wird spätestens mit Abschluss der Leistungsphase 3 ermittelt und gemeinsam mit  dem 

Auftraggeber festgelegt. (Anmerkung: Auffassung der Vergabestelle) 

 

☐ Abweichender Vorschlag, Begründung anbei. 

5.  
 

Honorarsatz 

 

☐ Mindestsatz (Anmerkung: Auffassung der Vergabestelle) 

☐ Andere (Bei Abweichungen vom Mindestsatz: Begründung beifügen.) 

6.  
 

Honorarprozentpunkte 

 

☐   Wir bieten gemäß Vorschlag der 

Vergabestelle auf der Grundlage der 

Leistungsbeschreibung wie folgt an: 

☐   Wir bieten abweichend dem 

Vorschlag der Vergabestelle auf der 

Grundlage der Leistungsbeschreibung 

wie folgt an: 

LP % LP % 

LP 1 2 LP 1  

LP 2 7 LP 2  

LP 3 15 LP 3  

LP 4 3 LP 4  

LP 5 25 LP 5  

LP 6 10 LP 6  

LP 7 4 LP 7  

LP 8 32 LP 8  

LP 9 - LP 9 - 

∑ 98 ∑  
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7.  
 
Besondere oder Zusätzliche Leistungen 
 
Es werden folgende Besonderen Leistungen mit folgendem Honorar abgefordert: 
Diese Leistungen sind kein fester Vertragsbestandteil, sondern werden bei Bedarf abgerufen. 
 

• Besondere Leistung – Brandschutzplanung nach AHO-Leistungsbild 

1. Brandschutzplanung LPH 1-4 (über Grundleistungen gem. HOAI 

hinausgehend, in Anlehnung an AHO-Fachkommission Brandschutz, Heft 17, 

12/2022 oder gleichwertige) 

2. Brandschutzplanung LPH 5 (Erstellung und Prüfung von Brandschutzdetails in 

Abstimmung mit dem Planer) 

3. Brandschutzplanung LPH 8 (Begleitung von brandschutzrelevanten Themen 

während der Bauphase) 

 

☐ Pauschalhonorar von                                                               € netto 

☐ Honorar nach aktuellem AHO-Leistungsbild Brandschutzplanung 

                                                              € netto (Anlage beigefügt) 

 
 

 
8. 

 
Honorar bei Leistungsänderungen  
 

Ordnet der Auftraggeber über die vereinbarten Leistungen hinaus weitere Leistungen an, die 

nicht über die v.H.-Sätze honoriert werden können und die im Verhältnis zu den beauftragten 

Leistungen einen nicht unwesentlichen Arbeits- und Zeitaufwand erfordern, erhält der 

Auftragnehmer eine Vergütung unter Zugrundelegung folgender Stundensätze. 

Büroinhaber / Geschäftsführer                               Euro/Stunde 

Projektleiter                               Euro/Stunde 

Bauingenieur                                Euro/Stunde 

Sonstige Mitarbeiter                                Euro/Stunde 

 
 
9. 

 
Nebenkosten 
 

☐ pauschal _____ % auf das Gesamt-Nettohonorar 

☐ Die Nebenkosten sind mit dem vereinbarten Honorar abgegolten. 

☐ Die Nebenkosten werden zum Nachweis abgerechnet. 
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10. 

 
Skonto 
 

☐ Wir bieten kein Skonto an. 

☐ Wir bieten Skonto wie folgt an: 

• Bei Zahlung innerhalb von             Tagen            % auf eine Abschlagsrechnung 

• Bei Zahlung innerhalb von             Tagen            % auf die Schlussrechnung 

 
 

 

 

Ort, Datum     Unterschrift  


